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Übernahme von Trägeranteilen für die provisorische Einrichtung zusätzlicher Gruppen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Trägeranteil für die Errichtung einer provisorischen Gruppe 
in der Kindertagesstätte St. Stephanus an der Hauptstr. in Meerbusch-Lank zu übernehmen. 
 
 

 
  
Sachverhalt: 
 
Wie in der Beratungsvorlage zu TOP 3 – Kindertagesstättenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 
2013/2014 ausgeführt, ist es erforderlich, bis zur Fertigstellung der zusätzlichen Kindertagesstätten 
in Strümp und Lank zur Sicherung des Platzangebotes provisorische Gruppen einzurichten. Die Pla-
nung für die Errichtung der Gruppen ist ebenfalls Inhalt der vorgenannten Beratungsvorlage.  
 
Nach Gesprächen mit Vertretern der kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer besteht die Be-
reitschaft, eine der provisorischen Gruppen der Gruppenform III  - Plätze für über dreijährige Kinder  
- in der Kindertagesstätte St. Stephanus an der Hauptstr. einzurichten. Voraussetzung ist nach Rück-
sprache mit dem Bistum Aachen, dass die Stadt für die zusätzlichen Plätze den 12% Trägeranteil 
übernimmt.  
 
Durch die Einrichtung der zusätzlichen Plätze errechnen sich Kindpauschalen von rd. 150.000 € ; 
nach Abzug des Landesanteils und der kalkulierten Elternbeiträge verbleibt ein von der Stadt zu fi-
nanzierender Anteil von rd. 49.000 €, bei Übernahme des Anteils der Kirche von rd. 67.000 €. 
 
Die Einrichtung der zusätzlichen Plätze ist zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer 
Kindertagesstätte für über Dreijährige unverzichtbar. Insofern empfiehlt die Verwaltung, den Träger-
anteil der kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer zu übernehmen. 
 
Ziel ist es, die Gruppe nur temporär am Standort der kath. Einrichtung an der Hauptstr. einzurichten 
und die Gruppe nach Fertigstellung der neuen Einrichtung an der Pfarrstr. zu verlagern. 
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Finanzielle Auswirkung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Die Kosten sind im Produkt Kindertagesstätten gedeckt.   
 

 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
Erste Beigeordnete 
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